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[ca . 1630 ] A
"FOLGET HERNACH EINES ROTTMEISTERS ODER CORPORALEN AMBT UND BE¬

FEHL"

"Der Rottmeister soll alles dass , so von dem gemeinen Soldaten erfordert
wirdt wissen . . . undt alle Soldaten in fleyss undt gesohwindiegkeit des gei-
stes übertreffen.
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Er soll begeren von Jederman zu lehmen . . .

Er soll ein uffseheyis uf sein Rott habeyi3 dass sie mit pulfer 3 kugeln undt
Zündstrücken versehen sey 3 undt die wehr gantz sauber habe 3 wan sie uf die
wacht Zeücht.

Dass er sie offt ihrer pflicht ermahne . . .

Er soll die neüe Soldaten abrichten 3 und verhindern dass man ihren nit spot¬
te  · · ·

Dass er sich zu keiner sach Zwinge noch halte 3 es sey dan für des Köniegs
dienst . . .

Wayi er in der Schlachtordnwig stehet 3 ist er yiit mehr alss ein gemeiner Sol¬
dat uf der wacht aber 3 hatt er allen gewalt 3 wofern nit ein höher Ambtsman
da sey als er.

Wan er mit seiner Rott [ uf ] der wacht ist 3 soll er sich mit Holtz oder koh-
leyi verseheyi 3 damit er tag und yiacht feüwer habe 3 sol auch umb Kertzeyi oder
Oell sehen.

Jst er mit seiner Rott etwa an einem gefehrlichen ort der wacht 3 soll er so
viel ihm möglich ist 3 sein klein wacht hauss Vesten 3 undt soll die Schiit¬
wächter nach dem die gefahr der feinden undt wo her sie zu ihm kommen mögen3
ausstelleyi 3 dayi viel darayi gelegeri ist 3 wayi eiyi wacht übereylt wirdt 3 undt .
kayi etlich mall den Verlust eiyier gantzen Armada mitbring eil.

Kein Rottmeister noch aridere so über ein wacht befelh haben 3 sollen dieselbie¬
ge 3 was für botschafft oder brieff sie derohalben empfingen nit uf geben oder
verlassen 3 es seye dan dass sie der Jeniege 3 so sie dahin gefürt 3 abhole 3 es
sey dan dass er hievor befelch empfangen hette 3 dieselbiege uff ein bestimb-
te Zeit zuverlassen 3 nachdem er von den feinden angegriffen undt ihnen einen
wiederstandt gethan habe oder nit 3 es were dayi3 dass ihn etwan ein hauptman
der ihm wolbekant 3 durch befelch dessen 3 so das Regiement im befelch hatt 3
abfordertet an welchem das Jeniege Zu verantworten stehet.

Die Schiitwacht beim Wachthauss wirdt er aller yiechst darzu stellen ] Undt wo
möglich uff die höhe 3 damit er Rundt umb sich sehen möge3 die andern wird
er stelleyi 3 yiach dem es ihme befohlen ist.

Er wirdt seinen haubtman aller Zutragenden Sachen berichten 3 wofern er nit
weyt von dannen sey . Die Schiitwächter für die nacht 3 soll er erst stellen 3
so es fast oder schier nacht ist 3 undt wirdt sie offt  visitieren 3 oder be-
suchen 3 und sollest so balt der tag anbricht 3 abgeholet werden 3 damit ihr
pflatz [ .' ] nit erkanth werdte,und wir [ d ] niAr etliche die er tauglich findt 3
stehen lassen.
Er soll ordeyitlich deyi drietten theil seiner Rott bewert haben 3 er oder eiyi
landts passada wo kein obmayi were 3 sollen also die yiacht mit ihnen in drey
theilen 3 wo aber die feindt nahe weren 3 soll er sie alle sambt in wehren
behalten 3 damit er nit von ihnen übereilt werde.

Er soll demnach die übriegeyi wehr iyi gutter Ordnung eiyiayider nachstellen 3
undt sehen ob sie geladen 3 gelüdert 3 midt gantz fertieg syey%3 und das in
lehrmans zytten Jedermayy uffstehe 3 undt die wehr ohne tumult oder wiordnung
zuhanden nehmen3 weilen der wachende driette theil avansirt undt den feindt
empfacht.
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Er wirdt seine Sohiltwäohter selber ufführen , undt das er ihnen ordentlich
anzeige , wass sie zuthun haben . . .

. . . er thut genug , dass er . . . Zeit habe zu den wehren zu greiffen , das orth
oder den platz zu defendieren da er ist , oder algemach zu reiterieren . . .

Er wirdt die verlohrne Schildtwechter an die gefehrlichste orth stellen , die
nähere aber , alss nemlichen die Jeniegen so er gegen dem Quartier stelt , soll
er dopplett stellen,undt werden sich also die einen zu den andern reiterieren,
demnach alle dem wachthauss , undt wirdt etlichmal ein spiessknecht undt
Mussquetierer zusamen stellen , den Zündstrick wol verbergen , ess sye zum
schiessen , wofern es ihme befohlen oder die wacht stiller wyss ohne lerman
zu warnen , nachdem es resolvirt sein wirdt , undt wan ma?2 nechst an dem findt
were , wirdt er versicherte undt gutte Soldaten uf die verlohrne schildtwacht
thun , welche uf allen vieren mit blossem wehr sich halten werden , damit sie
desto geschwinder die wacht warnen mögen, undt nit übereilt werden.

Dass er alles geschrey undt Tumult uf der wacht sonderlich bey der nacht ver¬
hindere , dan es schandtlich undt spöttlich ist , uff einer wacht viel tumults
undt Wesens zu hören , sampt dem übel so darauss entspringen magh.

Dass er fleissieg acht uf die flucher habe undt andere so sich ungebürlich
oder unflätieg bey der wacht halten . . . undt dieselbiege bey dem Wachtmei¬
ster verklagen , damit sie ihrem verdienst nach gestraft werden . . ..

Wo aber etwa einer einen grossen undt nachtheiliegen fehler begierige , den¬
selben soll er in gutter Verwahrung halten , damit er ihn seiner Oberkeitt
uberantwortten möge, wo aber der Jeniege sich so wigehorsamb undt ungestümb
erzeigen würde , und seiner nit anders mögte meister werden , hatt er macht
undt gewalt den Jeniegen umzubringen , damit nit etwa ein grössers übel dar¬
aus entstände.

Er wirdt die Runden und andere passierende zwen oder drey schriett vom
wachthauss empfahen , undt wird dass wort von allen begeren , ihnen den spietz
seiner wehren presentierendt , undt wirdt niehmer alss einen allein lassen zu
ihme kommen, wo er ihme nit dass Gutt wort gebe , wirdt er ihn im wachhaus
uffhalten , wo es aber in gefehrlicher Zeit were , wird , er alssbaldt sein Ober-
keit dessen warnen.

Dass er seine Soldaten einen nach dem andern zum essen oder zum trunck gehen
lasse , undt ihnen befehle , dass sie alssbaldt wiederumb kommen, wo es aber
in gefehrlichen Zeiten ist , wirdt er ihnen befehlen , dass sie ihr essen mit
ihnen uff die wacht tragen , und wirdt kein einziegen nit ab der wacht gehen
lassen.

Er soll wan man reisset , alle abendt die bolleten der losamenter für syne
rott vom Furierer empfahen , dieselbiege . . . seinen Rottgesellen ussteilen,
und soll ein uffsehens haben , dass sie ordentlich leben , und ihren würthen
kein übertrang thuen , dessen er seine Rottgesellen alle abendt wan er ihneyi i
die bolleten usstheilt , warnen wirdt .

Jst er in Guarnison , wirdt er so man die pforten uffthun will , zwen oder
drey Soldaten hinaus schicken , zuendecken , es sy in d.en nechsten heüsem,
graben oder anderswo , alda man sich verbergen kan , wirdt herzwischen die
pforten lassen beschlossen halten , undt die Soldaten lassen in den wehren
stehen.



Dass er alle die Jeniege so ankommen frage , woher sie körnen , wo sie losieren
wollen , undt wirdt alle ihre wahr uffhalten 3 wofern es ihme befohlen sey.

Bey der yyacht soll er von Jederman dass wort begehren 3 ussgenomen von dem so
den befelch des pflatzes [ ! ] hatt 3 und des Obristen Wachtmeisters 3 so fern
er sye wolbekändt.

Aber auch so ihme ein Rundt weyt vom wachthauss begegnete alss er die schildt-
wechter uffführet oder ablöset 3 oder anderst 3 ist er dass wort schuldieg , es we-
re dan ein gemeiner Soldat.

Wan er die Wacht ufgefürt hatt 3 wirdt er seine wehr nach gelegenheit des orts
stellen lassen 3 undt wirdt syne Schiitwächter urrib dass Wachthauss . . . stel-
len 3 undt wirdt nach dem der andere Rottmeister ablöst 3 seine schildtwächter
wiederumb ab führen.

So man ihme brodt oder kriegs Munition gibt 3 soll er dasselbiege seinen Rott¬
gesellen . . . Usstheilen.

Wo ihme ein Rottgesel krank wirdt 3 stürbt 3 ussreiset 3 oder nit uf die wacht
Zeücht 3 soll er . . . sein Oberkeit dessen warnen 3 wo etwa einer mit dem an¬
dern hendel hette 3 wirdt er dessen auch sein Oberkeit warnen 3 undt wirdt hier¬
zwischen verhindert 3 dass sie nit zu den wehren komen.

Jst er in einer Statt 3 wirdt er die Patrouil machen Zuthun 3 wirdt aber woll
sehen 3 wem er sie übergiebt 3 damit sie nit selber etwas übles stifften.

Wo er die wacht bey einer pforten hatt 3wirdt er selber die Schlösser besich-
tiegen undt greiffeyi wan man die beschlosseyi hatt.
Er wirdt den aller Eltesten undt die Versuchesten Soldaten die Runden über¬
geben , wofern kein gefreyte oder Ambtsleüth da seindt 3 gibt man bliyide oder
andere Zeichen 3 wirdt er sie von seinem Wachtmeister errrpfahen , die er von
den Runden ernpfahet 3 Wirdt er am morgen dem Obristen Wachtmeister überlief-
fern.

Endtlichen Soll der Rottmeister so der Wacht ist 3 niemahlen rühieg sein 3 son¬
dern alzeit Wachtbar 3 im Ufflosen 3 undt die schildtwechter zubesuchen und
soll seinen landtspassada uff der wacht lassen wan er ussgehet 3 Zudem dass
es ihme umb dass leben stehet 3 wo er übereylt oder übernommen wirdt 3 soll er
gedencken dass offt ein gantze Statt oder ein Armada sich uf ihn verlast 3
undt wo er sich schläfferieg oder kleinmüetieg die feindt uffzuhalten undt
mit ihnen zustreiten befindt 3 kan er ein ursach sein , nit allen den Verlust
dessen so er im befehl hatt , sondern eines gantzen Sygs 3 durch Verlust einer
gantzen Statt oder Armaden . "

AH 32 , 107 - 108
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